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Vorwort zur 3. Auflage

Wasser ist Leben, Wasser ist Allgemeingut. Der An-
spruch auf eine gesicherte Trinkwasserversorgung und 
Sanitärversorgung ist Menschenrecht. Der individuelle 
Zugriff auf Wasser steht deshalb immer im Spannungs-
verhältnis zu den Bedürfnissen der Allgemeinheit. Die 
Benutzung und Verwendung von Wasser kann nur be-
fristet, privater Zugriff kann und darf nur im Rahmen 
eines eingehegten Allgemeingutes von begrenzter Dau-
er zulässig sein. Die Verteilung, Zuordnung, Benutzung 
und Verwendung von Wasser war deshalb bereits seit 
jeher Gegenstand rechtlicher Bestimmungen. Wasser-
recht ist eines der ältesten Rechtsgebiete.

Wasserrechtliche Regelungen sind wegen ihrer Viel-
schichtigkeit komplex und eng mit anderen rechtlichen 
Bestimmungen, sei es des Privatrechts wie auch des öf-
fentlichen Rechts, verwoben. Das macht die Anwen-
dung des Wasserrechts nicht einfach, stehen doch in 
der Regel sehr unterschiedliche Interessen zur Rege-
lung und zum Ausgleich an.

Mit dem neuen Wasserhaushaltsgesetz und dem neu-
en Bayerischen Wassergesetz wurde zum 01. 03. 2010 
für den Bereich des Wasserrechts ein neues Kapitel auf-
geschlagen. Der Zweck wasserrechtlicher Regelungen 
wurde dabei noch weiter an einer nachhaltigen Gewäs-
serbewirtschaftung ausgerichtet, das Spannungsver-
hältnis zu privaten Nutzungen der Gewässer wie z. B. 
der Wasserkraft gegenüber den Belangen des Allge-
meinwohls beispielsweise der Gewässerökologie weiter 
erhöht. Die fortschreitende Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie mit dem Vollzug von zwei Bewirtschaf-
tungsperioden und der bis Ende 2021 zu erfolgenden 
Aufstellung der dritten und damit letzten Bewirtschaf-
tungspläne für das Erreichen eines guten Zustands oder 
eines guten ökologischen Potenzials der Gewässer hat 
weitere Rechtsfragen aufgeworfen. Für den Praktiker 
wie für den im Wasserrecht Auszubildenden sind da-
mit die Anforderungen an eine sichere Rechtsanwen-
dung weiter gewachsen. Auch die weitere Rechtsent-
wicklung im Verwaltungsverfahrensrecht und im sons-
tigen allgemeinen sowie besonderen Umweltrecht hat 
dazu beigetragen, dass wasserrechtliche Tatbestände 
nicht mehr nur isoliert, sondern nur im Kontext mit an-
deren Vorschriften des allgemeinen und besonderen 
Umweltrechts zu verstehen und anzuwenden sind.

Das vorgelegte Lehrbuch soll einen umfassenden 
Überblick über das neue Wasserrecht und die benach-
barten und berührten Rechtsgebiete ermöglichen. Es 
soll insbesondere dazu beitragen, dass in den mit dem 
wasserrechtlichen Vollzug betrauten Fach- und Verwal-
tungsbehörden Fehler vermieden werden und eine si-
chere und schnelle Rechtsanwendung ermöglicht wird. 
Insoweit soll das Lehrbuch mit seinem umfassenden 
Stichwortverzeichnis auch als Nachschlagewerk zur 
Lösung offener wasserrechtlicher Fragen beitragen. Für 
den amtlichen Sachverständigen kann es Grundlage für 

wasserrechtliche Aussagen bei der Begutachtung was-
serwirtschaftlicher Vorhaben sein. Daneben dient das 
Lehrbuch der Ausbildung bei der Schulung neuer Mit-
arbeiter. In Zeiten der Pandemie soll das Lehrbuch auch 
Ersatz sein für Schulungen vor Ort, die so oder im ge-
wohnten Umfang nicht mehr durchgeführt werden 
können. Als Schulungsunterlage hat sich das Lehrbuch 
mit seinen Vorauflagen fest etabliert. Schließlich richtet 
sich das Lehrbuch an alle Interessierten an Gewässern, 
Sachverständige wie auch Laien.

Das Wasserrecht wird anhand vieler Beispiele ein-
gängig erläutert. Ein Schwerpunkt wurde auf die syste-
matischen Grundstrukturen des Wasserrechts gelegt, 
um stets den „roten Faden“ bei der Lösung einer was-
serrechtlichen Fragestellung, sei es in der Klausur oder 
in der Praxis, im Blick zu haben. Für die dritte Auflage 
wurden deshalb neben der Anpassung des Werks an 
den sich zwischenzeitlich geänderten wasserrechtli-
chen Rechtsstand auch die geänderten verfahrensrecht-
lichen Vorgaben berücksichtigt. Für die Vollzugspraxis 
werden Antworten auf die gängigen Rechtsfragen zum 
Wasserrecht gegeben. In den Fußnoten finden sich wei-
terführende Hinweise, die auch bei Detailfragen weiter-
helfen.

Grafiken und Übersichten dienen der Visualisierung 
einzelner Erläuterungen und sollen das systematische 
Verständnis des Wasserrechts verdeutlichen.

Neu aufgenommen wurden Erläuterungen insbe-
sondere zur bundeseinheitlichen Regelung des Anla-
genrechts durch die Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Er-
läuterungen zum Verschlechterungsverbot und zum 
Verbesserungsgebot bei den Bewirtschaftungszielen, 
zu neuen Regelungen von Gewässerrandstreifen, zum 
Verbot der Baugebietsausweisung bei Überschwem-
mungsgebieten und zum Vorkaufsrecht.

Das Lehrbuch berücksichtigt den Rechtsstand zum 
01. 12. 2020. Die grundlegende Rechtsprechung wurde 
ebenfalls zu diesem Datum berücksichtigt. Anregun-
gen und Kritik erbitten die Verfasser an wasserrecht@
gmx.de.

Unser Dank gilt der Obersten Wasserbehörde in Bay-
ern, die das Werk nicht nur zur Schulung seiner nach-
geordneten Behörden in Auftrag gegeben hat, sondern 
es auch als Grundlage für die Qualitätssicherung im Be-
reich der Begutachtung der amtlichen Sachverständi-
gen an den Wasserwirtschaftsämtern nutzt, und insbe-
sondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Wasserrechtsreferats am Bayerischen Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz, die den Auto-
ren mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind.

München, Weilheim im Dezember 2020 Die Verfasser

mailto:wasserrecht@gmx.de
mailto:wasserrecht@gmx.de
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753–7-U), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 326 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98)

BayBadeGewV Bayerische Badegewässerverordnung 
(BayBadeGewV) vom 15. Februar 2008 
(GVBl. S. 54, BayRS 753-1-17-U), zuletzt 
geändert durch § 1 Nr. 85 des Gesetzes 
vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174)

BayBO Bayerische Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132–1-B), die zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 663) geändert worden ist

BayBodSchG Bayerisches Bodenschutzgesetz  
(BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 
(GVBl. S. 36, BayRS 2129-4-1-U), das zu-
letzt durch Gesetz vom 9. Dezember 2020 
(GVBl. S. 640) geändert worden ist

BayBS Bayerische bereinigte Gesetzessammlung 
des Landesrechts

BayDSG Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) 
vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230, BayRS 
204–1-I), zuletzt geändert durch § 6 des 
Gesetzes vom 18. Mai 2018 (GVBl. S. 301)

BayEG Bayerisches Gesetz über die entschädigungs-
pflichtige Enteignung (BayEG) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2141–
1-B) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch § 1 Abs. 163 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98)

BayEGovG Bayerisches E-Government-Gesetz (BayE-
GovG) vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458, 
BayRS 206–1-D), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 138 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist

BayFischGewV Verordnung über die Qualität von Schutz- 
oder verbesserungsbedürftigem Süßwasser 
zur Erhaltung des Lebens der Fische  
(Bayerische Fischgewässerqualitätsverord-
nung – BayFischGewV) vom 30. April 
1997 (GVBl. S. 101), außer Kraft seit dem 
21. Dezember 2013

BayGewQV Verordnung über Qualitätsziele für be-
stimmte gefährliche Stoffe und zur Verrin-
gerung der Gewässerverschmutzung durch 
Programme (Bayerische Gewässerqualitäts-
verordnung – BayGewQV) vom 4. April 
2001, aufgehoben durch § 1 Nr. 86 des Lan-
desrechtsbereinigungsgesetzes vom 8. Ap-
ril 2013 mit Wirkung vom 30. April 2013
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BayGO Gemeindeordnung (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zu-
letzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
9. März 2021 (GVBl. S. 74)

BayImSchG Bayerisches Immissionsschutzgesetz (Bay-
ImSchG) vom 10. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 686, BayRS 2129-1-1-U), zuletzt geän-
dert durch Art. 11a Abs. 1 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2019 (GVBl. S. 686)

BayKSG Bayerisches Katastrophenschutzgesetz 
(BayKSG) vom 24. Juli 1996 (GVBl. S. 282, 
BayRS 215-4-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 Abs. 166 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98)

BayLplG Bayerisches Landesplanungsgesetz 
(BayLplG) vom 25. Juni 2012  
(GVBl. S. 254, BayRS 230–1-W), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 
2020 (GVBl. S. 675)

BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz  
(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 
(GVBl. S. 82, BayRS 791–1-U), zuletzt ge-
ändert durch Art. 9b Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23. November 2020 (GVBl. S. 598)

BayObLG Bayerisches Oberstes Landesgericht

BayRS Bayerische bereinigte Gesetzessammlung 
des Landesrechts

BaySchiffV Bayerische Schifffahrtsverordnung  
(BaySchiffV) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 95–5-B) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch § 1 Abs. 371 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98)

BayStrWG Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 91–1-B) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683)

BayVAwS Bayerische Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
und über Fachbetriebe vom 18. Januar 2006 
(GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), 
zum 1. März 2018 aufgehoben

BayVerfGH Bayerischer Verfassungsgerichtshof

BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2010–1-I) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch § 3a Abs. 1 des Gesetzes vom 
25. März 2020 (GVBl. S. 174) geändert 
worden ist.

BayWG Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 
25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, 
BayRS 753–1-U), das zuletzt durch § 5 
Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist

BayWG a. F. Bayerisches Wassergesetz vom 26. Juli 1962 
(GVBl. S. 143), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 822, 
BayRS 753–1-UG), zuletzt geändert durch 
§ 3 des Gesetzes vom 27. Juli 2009  
(GVBl. S. 376), aufgehoben mit Wirkung 
vom 1. März 2010 durch Art. 79 Abs. 2 
Nr. 1 Bayerisches Wassergesetz vom 25. Fe-
bruar 2010 (GVBl S. 66, 130)

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 306)

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) geändert worden ist

Bek. Bekanntmachung

BekV Bekanntmachungsverordnung (BekV) vom 
19. Januar 1983 (GVBl. S. 14, BayRS 2020-
1-1-2-I)

ber. berichtigt

BergbehördV Bergbehörden-Verordnung (BergbehördV) 
vom 9. November 2013 (GVBl. S. 651, 
BayRS 750–1-W), zuletzt geändert durch 
§ 1 Abs. 320 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98)

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl. I Bundesgesetzblatt Band I

BGBl. II Bundesgesetzblatt Band II

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873)

4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), 
zuletzt geändert durch Art. 105 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 132)

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 306)

BR-Drs. Bundesratsdrucksache

BT-Drs. Bundestagsdrucksache

BT-Drs. 
16/12275

Deutscher Bundestag, Drucksache, 
16/12275 vom 17. 03. 2009, Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasser-
rechts
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BV Bayerische Verfassung

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

DelV Verordnung über die Zuständigkeit zum 
Erlass von Rechtsverordnungen (Delega-
tionsverordnung – DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103–2-V), zu-
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
24. März 2021 (GVBl. S. 94)

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

DüV Verordnung über die Anwendung von 
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzenhilfsmitteln nach 
den Grundsätzen der guten fachlichen 
Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – 
DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), 
zuletzt geändert durch Art. 1 der Verord-
nung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846)

DüngG Düngegesetz vom 9. Januar 2009  
(BGBl. I S. 54, 136), zuletzt geändert durch 
Art. 277 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328)

DVGW-Regeln Deutscher Verein des Gas- und Wasserfa-
ches e. V. (DVGW) – Regelwerk  
(www.dvgw.de)

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V.

EGovG E-Government-Gesetz vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2668)

EnWG Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 298)

EMAS Eco-Management and Audit Scheme/ 
Gemeinschaftssystem für das freiwillige 
Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof

EÜV Verordnung zur Eigenüberwachung von 
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) 
vom 20. September 1995 (GVBl. S. 769), 
zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2010  
(GVBl. S. 66)

Fracking- 
Gesetz

Gesetz zur Änderung wasser- und natur-
schutzrechtlicher Vorschriften zur Unter-
sagung und zur Risikominimierung bei 
den Verfahren der Fracking-Technologie 
vom 4. August 2016 (BGBl. I S. 1972)

Fn. Fußnote

FStrG Bundesfernstraßengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 
Artikel 2a des Gesetzes vom 3. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2694)

GDVG Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120–1-U/G), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370)

GenBeschlG Gesetz zur Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren (GenBeschlG) vom 
12. September 1996 (BGBl. I S. 1354)

Gew. I, II  
oder III

Gewässer erster, zweiter oder dritter Ord-
nung.

GewVerzBek Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Verbrau-
cherschutz betreffend die Verzeichnisse 
der Gewässer zweiter Ordnung und der 
Wildbäche vom 12. Februar 2016, Az.: 
52e-U4502–2010/3–103 (AllMBl. S. 150), 
neugefasst durch Vierte Berichtigung der 
Verzeichnisse der Gewässer zweiter Ord-
nung und der Wildbäche, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Verbraucherschutz 
vom 4. November 2020, Az.: 52g-U4502–
2010/3–177 (BayMBl. 2020 Nr. 692)

GewZweiV Verordnung über die Gewässer zweiter 
Ordnung vom 27. Oktober 2002 (Gew-
ZweiV, GVBl. S. 592, ber. GVBl. S. 926 
und GVBl. 2003, S. 322), aufgehoben mit 
Wirkung zum 31. März 2016 durch Arti-
kel 10 Abs. 3 Nr. 2 Bayerisches E-Govern-
ment-Gesetz vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 458)

GO Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
9. März 2021 (GVBl. S. 74)

grds. grundsätzlich

GrKrV Verordnung über Aufgaben der Großen 
Kreisstädte (GrKrV) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 25. März 1991 
(GVBl. S. 123, BayRS 2020-1-1-3-I), zuletzt 
geändert durch § 2 der Verordnung vom 
20. Juni 2017 (GVBl. S. 282)

GrwV Grundwasserverordnung vom 9. Novem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1513), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1044)

GWK Grundwasserkörper (§ 3 Nr. 6 Alt. 2 WHG)

http://www.dvgw.de
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Heilquellen-V Verordnung über das Verfahren für die 
staatliche Anerkennung von Heilquellen 
(Heilquellen-V) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 753-1-5-U) ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 20. Okto-
ber 2010 (GVBl. S. 726)

HWRM-RL Richtlinie 2007/60/EG vom 23. Oktober 
2007 über die Bewertung und das 
 Management von Hochwasserrisiken – 
 Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(ABl. EU Nr. L 288, S. 27)

i. d. F. in der Fassung

i. d. R. in der Regel

IfSG Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 
(BGBl. I S. 370)

IMBek Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern

AGVwGO Gesetz zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung (AGVwGO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 
1992 (GVBl. S. 162, BayRS 34–1-I), zuletzt 
geändert durch § 3 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663)

Industrieemis-
sionsrichtlinie 
– IE-Richtlinie

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. No-
vember 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung)  
(ABl. L 334 vom 17. 12. 2010, S. 17,  
ber. ABl. L 158 vom 19. 06. 2012, S. 25)

Industrie-
kläranlagen-
Zulassungs- 
und Überwa-
chungsverord-
nung – IZÜV

Industriekläranlagen-Zulassungs- und 
Überwachungsverordnung vom 2. Mai 
2013 (BGBl. I S. 973, 1011, 3756), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Geset-
zes vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2873)

IÜG Informationsdienst Überschwemmungsge-
fährdete Gebiete

KA Korrespondenz Abwasser, monatlich er-
scheinende Fachzeitschrift der DWA

Klärschlamm-
verordnung

Klärschlammverordnung vom 27. Septem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3465), zuletzt geän-
dert durch Artikel 137 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

KommZG Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 20. Juni 1994  
(GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), 
zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 
9. März 2021 (GVBl. S. 74)

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 2 Abs. 2 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873)

KVz Kostenverzeichnis (KVz) vom 12. Oktober 
2001 (GVBl. S. 766, BayRS 2013-1-2-F), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
1. November 2019 (GVBl. S. 640)

LaborV Laborverordnung (LaborV) vom 22. No-
vember 2010 (GVBl. S. 777; 2011 S. 231, 
BayRS 753-1-23-U)

LEP Landesentwicklungsprogramm, Verord-
nung über das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013 
(GVBl. S. 550, BayRS 230-1-5-W), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 3. De-
zember 2019 (GVBl. S. 751)

LfU Landesamt für Umwelt

LfUG Gesetz über das Bayerische Landesamt für 
Umwelt (LfUG) in der Fassung der 
Bekannt machung vom 29. Juli 1994  
(GVBl. S. 873, BayRS 200–29-U), zuletzt 
geändert durch Art. 9b Abs. 1 des Gesetzes 
vom 23. November 2020 (GVBl. S. 518)

LStVG Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
(LStVG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 2011–2-I) veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 
2020 (GVBl. S. 236)

LT-Drs. Landtagsdrucksache des Bayerischen 
Landtags

MABl. Ministerialamtsblatt des Staatsministe-
riums des Innern

MRWS Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser 
und Sanitärversorgung

Muster-EWS Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über die Muster 
für eine gemeindliche Entwässerungssat-
zung vom 6. März 2012 (AllMBl. S. 182)

m. w. N. mit weiteren Nachweisen

Nitrat- 
Richtlinie

Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 
1991 zum Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigung durch Nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen (ABl. L 375 vom 31. 12. 1991, 
S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EG) Nr. 1137/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Oktober 2008 
(ABl. L 311, S. 1)

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

NWFreiV Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung (NWFreiV) vom 1. Januar 2000 
(GVBl. S. 30, BayRS 753-1-18-U), zuletzt 
geändert durch § 1 Nr. 367 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286)

OGewV Oberflächengewässerverordnung vom 
20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 4 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873)
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OR Bekanntmachung der Bayerischen Staats-
regierung über die Richtlinien für die 
Wahrnehmung und Organisation öffentli-
cher Aufgaben sowie für die Rechtsetzung 
im Freistaat Bayern (Organisationsrichtli-
nien – OR) vom 6. November 2001 
(AllMBl. S. 634), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 18. Dezember 2018 
(BayMBl. 2019 Nr. 6)

OrgWasV Verordnung über die Einrichtung und Or-
ganisation der staatlichen Behörden für 
die Wasserwirtschaft (OrgWasV) vom 
4. Dezember 2005 (GVBl. S. 623, BayRS 
200-27-1-U), zuletzt geändert durch § 1 
Nr. 26 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl. S. 286)

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2694)

Rohrfern-
leitungs-
verordnung

Rohrfernleitungsverordnung vom 27. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S. 3777, 3809), zu-
letzt geändert durch Artikel 224 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328)

SchBek Gemeinsame Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsministerien für Wirtschaft, In-
frastruktur, Verkehr und Technologie und 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz über den Vollzug der Bayerischen 
Schifffahrtsordnung – Schifffahrtsbe-
kanntmachung (Schifffahrtsbekanntma-
chung – SchBek) vom 14. April 2007 
(AllMBl. S. 221)

SigG Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I 
S. 876), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2091), außer Kraft getreten aufgrund 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2745) mit Wirkung zum 29. Juli 2017

sog. sogenannte

StFoG Staatsforstengesetz (StFoG) vom 9. Mai 
2005 (GVBl. S. 138, BayRS 7902–0-L), zu-
letzt geändert durch Artikel 9b Abs. 5 des 
Gesetzes vom 23. November 2020  
(GVBl. S. 598)

StMB Bayerisches Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr

StMI Bayerisches Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration

StMUG Bayerisches Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit

StMUV Bayerisches Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz

st. Rspr. Ständige Rechtsprechung

tGewA technische Gewässeraufsicht

TRENGW Technische Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in das Grundwasser (TRENGW) in 
der Fassung der Bekanntmachung des 
StMUG vom 17. Dezember 2008 
(AllMBl. 2009 S. 4)

TRENOG Technische Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in oberirdische Gewässer 
 (TRENOG) in der Fassung der Bekanntma-
chung des StMUG vom 17. Dezember 
2008 (AllMBl. 2009 S. 7)

TRFL Technische Regel für Rohrfernleitungsan-
lagen (TRFL) vom 3. Mai 2017 (BAnz. AT 
vom 07. 06. 2017 B6), zuletzt geändert 
durch Bekanntmachung vom 20. Septem-
ber 2020 (BAnz. AT 21. 10. 2020 B2)

TrinkwV Trinkwasserverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. März 2016 
(BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch 
Artikel 99 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328)

umstr. umstritten

UmwRG Gesetz über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenhei-
ten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), geän-
dert durch Art. 8 des Gesetzes vom 25. Fe-
bruar 2021 (BGBl. I S. 306)

USchadG Umweltschadensgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2021 
(BGBl. I S. 346)

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung der Bekanntma-
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A.   Kurzer Überblick über die Geschichte des Wasserrechts

Ein gesondertes Wasserrecht war in Bayern wie auch in 
den anderen Ländern Mitteleuropas bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts nicht kodifiziert. Für den Umgang mit 
Wasser galten die allgemeinen Zivilgesetze wie das 
Bayer. Landrecht oder das Preußische Allgemeine 
Landrecht sowie landesherrliche Regalien und Privile-
gien. Mit den drei Wassergesetzen vom 28.  05. 1852 
über die Benützung des Wassers, über die Bewässe-
rungs- und Entwässerungsunternehmungen sowie über 
den Uferschutz und den Schutz gegen Überschwem-
mungen wurden in Bayern und damit auch in Mittel-
europa erstmals Grundsätze über den Umgang mit dem 
Gut Wasser gesetzlich geregelt. Die drei Wassergesetze 
galten bis zum 01. 01. 1908. Im Zuge der Arbeiten zur 
Angleichung des besonderen Rechts an das allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch, das zum 01. 01. 1900 in Kraft 
getreten war, wurde am 23. 03. 1907 das Wassergesetz 
für das Königreich Bayern (WG 1907) erlassen, das zum 
01. 01. 1908 in Kraft trat. Das WG 1907 war in erster 
Linie ein Rechts- und Interessenausgleichsrecht, das 
das Gewässereigentum in den Mittelpunkt der wasser-
rechtlichen Regelungen stellte. Dies war auch dadurch 
bedingt, dass nach Art.  65 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch die Regelung des Gewäs-
sereigentums ausdrücklich von den eigentumsrechtli-
chen Regelungen des BGB ausgenommen und dem Lan-
deswasserrecht zugeordnet worden war. Die dabei ge-
fundenen Regelungen für die Begründung oder den 
Verlust von Gewässereigentum unter Berücksichtigung 
der besonderen Situationen insbesondere an Fließge-
wässern sind auch heute noch in Kraft (vgl. Art. 6 ff. 
BayWG).

Das WG 1907 wurde erst durch das Gesetz zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG)1, das am 01. 03. 1960 in Kraft getreten ist, und 
durch das Bayerische Wassergesetz (BayWG)2, in Kraft 
getreten am 01.  01. 1963, abgelöst. Das Wasserhaus-
haltsgesetz wurde auf Grundlage der Kompetenznorm 
des Art. 75 Nr. 4 GG (a. F.) als Rahmengesetz erlassen. 
Es enthielt deshalb nur teilweise abschließende Rege-
lungen, im Wesentlichen lediglich Vorgaben für den 
Landesgesetzgeber zu weiteren ausfüllenden Bestim-
mungen. Die Befugnis des Bundesgesetzgebers, in Rah-
mengesetzen auch abschließende Regelungen zu tref-
fen, wurden im Zuge der Anpassung des Grundgesetzes 
an die Wiedervereinigung3 lediglich auf Ausnahmefälle 
weiter beschränkt. Abschließende rahmenrechtliche 
Regelungen bedurften seitdem einer besonderen gesetz-
geberischen Begründung, die über die Bedürfnisklausel 
in Art. 72 GG hinausgehen musste.

1 Vom 27. 07. 1957 (BGBl. I S. 1110, ber. S. 1386).
2 Vom 26. 07. 1962 (GVBl. S. 143).
3 Änderung des Grundgesetzes vom 27. 10. 1994 (BGBl. I S. 3146), 

in Kraft getreten am 15. 11. 1994.

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) füllte mit sei-
nen Regelungen das WHG als Rahmenrecht weiter aus, 
enthielt aber auch eigenständige, vom WHG unabhän-
gige Regelungsbereiche, insbesondere zum Gewässer-
eigentum oder z. B. zur Schifffahrt. WHG und BayWG 
beruhten gegenüber dem WG 1907 auf einer anderen 
Auffassung. Nicht der Rechts- und Interessenausgleich 
einzelner Wassernutzer stand im Vordergrund, sondern 
die staatliche Wasserbewirtschaftung und der Gewäs-
serschutz. Dabei wurde die Regelungstiefe für den Ge-
wässerschutz durch mehrere Änderungen der Wasser-
gesetze entsprechend den fortschreitenden Erkenntnis-
sen zur Wasserwirtschaft, aber auch unter dem Eindruck 
einer fortschreitenden Belastung der Gewässer durch 
Schadstoffeinleitungen und durch die europarechtli-
chen Vorgaben sukzessive verstärkt.

Mit der Wasserrahmenrichtlinie4 wurde auf europäi-
scher Ebene ein Ordnungsrahmen für den Schutz der 
Binnenoberflächengewässer, der Küstengewässer und 
des Grundwassers geschaffen, der mit seinen schritt-
weise bis letztlich 2027 zu erfüllenden Vorgaben vor-
sieht, Oberflächengewässer in einem guten Zustand zu 
erhalten oder zu bringen, bei erheblich veränderten Ge-
wässern mindestens ein gutes ökologisches Potenzial 
zu erhalten oder zu erreichen und beim Grundwasser 
als Ziel setzt, neben dem qualitativ guten Zustand auch 
aufsteigende Trends im Schadstoffgehalt umzukehren. 
Daneben soll beim Grundwasser auch die Menge in 
einem guten Zustand erhalten bleiben.

Die detaillierten Vorgaben der Wasserrahmenricht-
linie zeigten bei der Umsetzung in deutsches Recht 
schnell die Grenzen des rahmenrechtlichen Rege-
lungssystems mit seiner Forderung nach einer weitge-
hend landesrechtlichen Umsetzung auf. Für die Bun-
desrepublik einheitlich umzusetzende europarechtli-
che Vorgaben bedurften auf der Ebene der sechzehn 
Länder einer gesetzlichen Regelung. Mit der Föderalis-
musreform I5 wurde versucht, das gesetzgeberische 
Zusammenwirken von Bund und Ländern neu zu ord-
nen. Die Rahmengesetzgebungskompetenz wurde da-
bei aufgehoben und die Regelung zur Ordnung des 
Wasserhaushalts dem Bund im Rahmen der konkurrie-
renden Gesetzgebungskompetenz zugeordnet. Um den 
damit einhergehenden Verlust an Regelungshoheit der 
Länder abzumildern, wurde in Art. 72 Abs. 3 GG u. a. 
für den Bereich des Wasserhaushalts den Ländern ein 
eingeschränktes Abweichungsrecht6 eingeräumt, das 
den Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht7 außer 
Kraft setzt. Lediglich stoff- und anlagenbezogene Rege-

4 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. 10. 2000 (ABl. EU L 327 vom 22. 12. 2000, S. 1 ff.).

5 Änderung des Grundgesetzes durch Gesetz vom 28.  08. 2006 
(BGBl. I S. 2034).

6 Vgl. Art. 72 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 GG.
7 Vgl. Art. 31 GG.
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lungen sollten als abweichungsfeste Regelungen da-
von ausgenommen sein.

Die neuen verfassungsrechtlichen Vorgaben wurden 
mit dem Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts8 um-
gesetzt, das bisher geltende WHG wurde aufgehoben. 
Das bayerische Wasserrecht wurde seinerseits an die 
neuen Vorgaben des WHG durch Aufhebung des bishe-
rigen BayWG und Erlass eines neuen Bayerischen Was-
sergesetzes9, das ebenfalls am 01. 03. 2010 in Kraft ge-
treten ist, angepasst. Wesentliche Neuerung im WHG 
war die Umwandlung der rahmenrechtlichen Bestim-
mungen in abschließende Regelungen sowie die Auf-
hebung des Art. 65 EGBGB und die Regelung des Ge-
wässereigentums im WHG selbst. Das BayWG wurde 
systematisch an das WHG angepasst, die Regelungs-
dichte wurde im Hinblick auf abweichungsfeste bun-
desrechtliche Regelungen (z. B. zu den Anforderungen 
an die Abwasserbeseitigung oder an den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen) vermindert. Zu den ein-
zelnen Bestimmungen des WHG werden nunmehr im 
BayWG ausfüllende, ergänzende, aber auch abweichen-
de Regelungen getroffen, wie in den Unterüberschriften 
zu den einzelnen Artikeln deutlich gemacht. Daneben 
verbleibt es bei eigenständigen landesrechtlichen Rege-
lungen, z. B. zur Schifffahrt außerhalb von Bundeswas-
serstraßen oder zu Beschneiungsanlagen für Skipisten.

Das Wasserhaushaltsgesetz wurde bereits mehrfach, 
zum Teil jedoch nur redaktionell geändert. Wesentlich 
waren die Änderungen durch das Gesetz zur Umset-
zung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie zur 
Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes10, mit der der 
Geltungsbereich des WHG auch auf das Meer jenseits 
der Küstengewässer ausgedehnt worden ist. Mit Art. 6 
des Gesetzes zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes11 und anderer umweltrechtlicher Vorschriften 
wurde die Rechtsgrundlage für ein nationales Aktions-
programm zum Schutz von Gewässern vor Nitrateinträ-
gen aus Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche 
und Gülle eingefügt sowie die Regelungen für den vor-
beugenden Hochwasserschutz und zur Umsetzung der 
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie auf Gebiete, in 
denen Überschwemmungen aus Grundwasser stam-
men, ausgedehnt. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie über Industrieemissionen12 werden die Vor-
gaben der IED-Richtlinie13 auch für die wasserrechtli-
chen Anforderungen an industrielle Abwasserbehand-
lungsanlagen verbindlich gemacht. Mit Art. 2 Abs. 100 
und Art. 4 Abs. 76 des Gesetzes zur Strukturreform des 

8 Vom 31. 07. 2009 (BGBl. I S. 2585), in Kraft getreten am 01. 03. 
2010.

9 Vom 25. 02. 2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130).
10 Vom 06. 10. 2011 (BGBl. I S. 1986).
11 Vom 21. 01. 2013 (BGBl. I S. 95).
12 Vom 08. 04. 2013 (BGBl. I S. 734).
13 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 24. 11. 2010 über Industrieemissionen (integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neu-
fassung) (ABl. L 334 vom 17. 12. 2010, S. 17).

Gebührenrechts des Bundes14 wurden die Regelungen 
zur Gebührenerhebung des Bundesumweltamts für die 
Einstufung und Bewertung wassergefährdender Stoffe 
den neuen Gegebenheiten angepasst. Mit Art. 2 des Ge-
setzes zur Änderung des Umweltstatistikgesetzes und 
des Wasserhaushaltsgesetzes15 wurde die Ermächtigung 
für die Bundesregierung eingefügt, Rechtsverordnun-
gen auch zur Umsetzung bindender Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen 
Union zu erlassen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Wasserhaushalts-
gesetzes zur Einführung von Grundsätzen für die Kosten 
von Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen so-
wie zur Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 
11.  04. 2016 (BGBl.  I S.  745) wurde das Wasserhaus-
haltsgesetz mit Grundsätzen für die Kosten von Wasser-
dienstleistungen und Wassernutzungen ergänzt. Damit 
wurden, wenn auch mit erheblicher Verzögerung, euro-
parechtliche Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) in nationales Recht umgesetzt. Es handelt sich 
hierbei um Grundsatzregelungen, die jedoch keine be-
stimmten ökonomischen und fiskalischen Instrumente 
vorschreiben. Bestehende Regelungen zur Entgeltlich-
keit von Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen 
bleiben aufrechterhalten. Dies wurde durch Art. 4 des 
Gesetzes zur Änderung des Umweltstatistikgesetzes, 
des Hochbaustatistikgesetzes sowie bestimmter Immis-
sionsschutz- und wasserrechtlicher Vorschriften vom 
26.  07. 2016 (BGBl.  I S.  1839) klargestellt (vgl. §  6a 
Abs. 5 WHG). Mit Art. 4 Abs. 73 des Gesetzes zur Aktu-
alisierung des Gebührenrechts des Bundes vom 18. 07. 
2016 (BGBl.  I S. 1666) wird mit Wirkung zum 01. 10. 
2021 § 62 Abs. 7 WHG aufgehoben.

Art. 3 des Gesetzes zur Änderung berg-, umweltscha-
dens- und wasserrechtlicher Vorschriften zur Umset-
zung der Richtlinie 2013/30/EU über die Sicherheit 
von Offshore-Erdöl- und Erdgasaktivitäten vom 21. 07. 
2016 (BGBl. I S. 1764) wird die Anwendbarkeit der Haf-
tungsregelungen des § 90 WHG auf Meeresgewässer er-
weitert.

Mit dem Gesetz zur Änderung wasser- und natur-
schutzrechtlicher Vorschriften zur Untersagung und 
zur Risikominimierung bei den Verfahren der Fracking-
Technologie vom 04. 08. 2016 (BGBl. I S. 1972) wurden 
in das Wasserhaushaltsgesetz Bestimmungen einge-
führt, die gesetzlich die Erteilung einer Erlaubnis für 
das Aufbrechen von Gesteinen unter hydraulischem 
Druck zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas, 
Erdöl oder Erdwärme sowie das untertägige Ablagern 
von Lagerstättenwasser, das bei den genannten Maß-
nahmen anfällt, untersagen. Allenfalls vier Erprobungs-
maßnahmen können für das sog. unkonventionelle Fra-
cking bundesweit zugelassen werden. Für Bayern ist 
dem Vernehmen nach die Durchführung einer Erpro-
bungsmaßnahme nicht geplant. Mit dem Gesetz zur 

14 Vom 07. 08. 2013 (BGBl. I S. 3154).
15 Vom 15. 11. 2014 (BGBl. I S. 1724).
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weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und 
zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasser-
schutzes (Hochwasserschutzgesetz II)16 wurden die 
Schutzvorschriften des WHG für vorläufig gesicherte 
und festgesetzte Überschwemmungsgebiete überarbei-
tet und weiter präzisiert sowie Verbotsregelungen für 
die Errichtung und den Betrieb von Heizölverbraucher-
anlagen in Überschwemmungsgebieten einschließlich 
erforderlicher Übergangsregelungen für bestehende 
Anlagen und für Schutzvorschriften für Hochwasser-
entstehungsgebiete eingefügt. Art. 1 des Gesetzes zur 
Einführung einer wasserrechtlichen Genehmigung für 
Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser, zur Än-
derung der Vorschriften zur Eignungsfeststellung für 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen was-
sergefährdender Stoffe und zur Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes17 passte die Regelungen des 
WHG an europarechtliche Vorgaben für die Behand-
lung von Abwasser aus Deponien und für die Eignungs-
beurteilung von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender Stoffe an. Art. 2 des 
Gesetzes zur Beschränkung des marinen Geo-Enginee-
rings18 koordiniert die Regelungen des WHG zum Mee-
resschutz mit denen des Hohe-See-Einbringungsgeset-
zes19 und ergänzt und berichtigt insbesondere die Rege-
lungen zu den Ordnungswidrigkeiten. Durch Art. 1 des 
ersten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsge-
setzes20 wurde ein neuer § 38a WHG eingefügt, der in 
Umsetzung der Nitratrichtlinie21 das Aufbringen von 
Wirtschaftsdünger entlang von Gewässern auf Grund-
stücken mit Hangneigung zum Gewässer regelt.

Das Bayerische Wassergesetz wurde bisher achtmal22 
geändert. Dabei wurden die Regelungen für die Fest-

16 Vom 30. 06. 2017 (BGBl. I S. 2017).
17 Vom 18. 07. 2017 (BGBl. I S. 2771).
18 Vom 04. 12. 2018 (BGBl. I S. 2254).
19 Vom 25. 08. 1998 (BGBl. I S. 2455), zuletzt geändert mit Art. 1 des 

Gesetzes vom 04. 12. 2018 (BGBl. I S. 2254).
20 Vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408).
21 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 

Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus land-
wirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375 vom 31.12.1991 S. 1), zu-
letzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 (ABl. L 311 vom 
21.11.2008 S. 1).

22 Durch Gesetz vom 16. 02. 2012 (GVBl. S. 40), durch § 1 Nr. 41 des 
Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts vom 08.  04. 2013 
(GVBl. S. 174), durch § 1 Nr. 363 der Verordnung zur Anpassung 
des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung vom 02. 07. 
2014 (GVBl. S. 286), durch Art. 9a Abs. 12 des Gesetzes über die 
elektronische Verwaltung in Bayern (Bayerisches E-Government-
Gesetz – BayEGovG) vom 22. 12. 2015 (GVBl. S. 458), durch Ge-
setz vom 21. 02. 2018 (GVBl. S. 48), durch § 1 Abs. 324 der Ver-

setzung von Wasserschutzgebieten überarbeitet und die 
begrenzte Geltungsdauer des Gesetzes bis zum 29. 02. 
2012 (Sunset-Regelung)23, die vom Landtag in das 
BayWG zur Wahrung einer zwingend für notwendig er-
achteten Evaluierung des Gesetzes eingefügt worden 
war, wiederum aufgehoben und Vorschriften in Art. 78 
bis 80 BayWG, die sich zwischenzeitlich erledigt hat-
ten, ebenfalls aufgehoben. Die Zuständigkeitsregelun-
gen der Staatsministerien wurden neu systematisiert 
und das federführende Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz für den Gesetzesvollzug nur 
einmal als solches mit dem vollen Namen (vgl. Art. 2 
Abs.  3 BayWG), im Übrigen nur als „Staatsministe-
rium“ (vgl. z. B. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayWG) benannt. 
Die Ermächtigung zum Erlass eines Verzeichnisses für 
die Gewässer zweiter Ordnung und für die Wildbäche 
in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayWG wurde vom Erlass einer 
Rechtsverordnung auf den Erlass einer Allgemeinver-
fügung umgestellt. Mit der Änderung durch das Gesetz 
vom 21. 02. 2018 wurde das BayWG an die durch das 
Hochwasserschutzgesetz II vom 30. 06. 2017 (BGBl. I S. 
2017) geänderten Regelungen des Wasserhaushaltsge-
setzes angepasst. In die Verordnung zur Anpassung des 
Landesrechts an die geänderte Geschäftsverteilung 
wurde das BayWG ebenfalls mit einbezogen. Das „Ge-
samtgesellschaftliche Artenschutz-Versöhnungsgesetz“ 
regelt in Anpassung an das Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ die Vorgaben für die Gewässerrandstreifen 
neu, während die letzte derzeitige Änderung des 
BayWG in Anpassung an allgemeine Vorgaben des Lan-
desrechts lediglich die Bezeichnung des Amtsblatts der 
Staatsregierung in „Bayerisches Amtsblatt“ festlegt.

ordnung zur Anpassung des Landesrechts an die geänderte Ge-
schäftsverteilung vom 26.  03. 2019 (GVBl. S. 98), durch das 
zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in 
Bayern (Gesamtgesellschaftliches Versöhnungsgesetz) vom 24. 07. 
2019 (GVBl. S. 408) und durch das Gesetz zur Änderung des Bay-
erischen Hochschulzulassungsgesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften vom 23. 12. 2019 (GVBl. S. 737).

23 Vgl. Art. 79 Abs. 1 BayWG in der ursprünglichen Fassung.
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B.   Zweck des Wasserrechts

Rechtsgrundlagen:

Resolution der UN vom 28. 06. 2010 zum Menschenrecht 
auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung;
Resolution des Menschenrechtsrates der UN vom  
30. 09. 2010 zum Menschenrecht auf Wasser;
Europäische Wasser-Charta des Europarates  
vom 06. 05. 1968;
Richtlinie 2000/60/EG – Wasserrahmenrichtlinie
§ 1 WHG

I.   Allgemeines

Der Zweck des Wasserrechts war bis zum Inkrafttreten 
des neuen Wasserhaushaltsgesetzes24 am 01.  03. 2010 
nicht ausdrücklich gesondert kodifiziert. Er ergab sich 
aus den vielfältigen Aufgaben für das Wasser als Le-
bensmittel Nummer 1 (ohne Wasser kein Leben), aus 
den Bedürfnissen für die Reinigung, die Erholung, die 
Land-, Forstwirtschaft, die Industrie und aus seiner Eig-
nung als Energiequelle und letztlich Verkehrsweg. Da 
das Wasser nicht beliebig vermehrt werden kann und 
im Interesse des Gemeinwohls sparsam und schonend 
bewirtschaftet werden muss, bedurfte es einer rechtli-
chen Ordnung des Wasserhaushalts, um alle Nutzungs-
möglichkeiten des Wassers aufeinander abgestimmt 
ausüben zu können, aber auch um schädliche Einwir-
kungen auf das Wasser aus diesen Nutzungen heraus so 
gering wie möglich zu halten. Diese Ordnung des Was-
serhaushalts wurde zumindest seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts als staatliche Aufgabe verstanden, neben der 
der privatrechtlichen Gestaltung aus dem Eigentum an 
Gewässern heraus nur mehr eine untergeordnete bis 
keine Bedeutung (Grundwasser und fließendes Wasser 
sind nicht eigentumsfähig) zukommt.

II.   Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser 
und auf Sanitärversorgung

Der Zweck des Wasserrechts als staatliche Ordnung des 
Wasserhaushalts und damit die generelle Zuordnung 
als staatliche Aufgabe wird zumindest seit dem 28. 06. 
2010 völkerrechtlich vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt 
haben die Vereinten Nationen das Recht auf einwand-
freies Trinkwasser und Sanitärversorgung als Men-
schenrecht deklariert. Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen hat am 28. 06. 2010 eine Resolution 
verabschiedet, in der die Vereinten Nationen das Recht 

24 Art.  1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 
31. 07. 2009 (BGBl. I S. 2585).

auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung 
als ein Menschenrecht anerkennen, das unverzichtbar 
für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschen-
rechte ist25.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat 
am 30. 09. 2010 ebenfalls eine Resolution26 verabschie-
det, die das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser 
und Sanitärversorgung (MRWS) zum Gegenstand hat. 
In dieser Resolution wird das MRWS aus dem im UN-
Sozialpakt27 enthaltenen Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard abgeleitet und mit dem Recht auf Ge-
sundheit sowie dem Recht auf Leben und Menschen-
würde verbunden. Damit besteht eine völkerrechtlich 
verbindliche Grundlage, insbesondere über das Fakul-
tativprotokoll zum internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte28, das ein in-
dividuelles Recht auf Mitteilung von Verletzungen 
eines der im Sozialpakt niedergelegten wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte durch einen Ver-
tragsstaat vermittelt.

III.   Mindestregelungsbestand des Wasser-
rechts

Das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sani-
tärversorgung mit seinen Auswirkungen für die Gewäs-
serbewirtschaftung gibt einen Mindeststandard gesetz-
licher Regelungen der Staaten vor. Als an den Staat als 
Garanten für die Einhaltung der Menschenrechte ge-
richtetes Recht ist dieser daraus völkerrechtlich ver-
pflichtet, entsprechende gesetzliche Regelungen zu er-
lassen. Unter Berücksichtigung der sich daraus erge-
benden Anforderungen an den Staat lassen sich für die 
Ordnung des Wasserhaushalts und den Zweck entspre-
chender wassergesetzlicher Regelungen folgende Min-
destanforderungen festhalten29:

25 Resolution der UN-Generalversammlung A/64/L.63/Rev. 1 und 
Add.1.

26 Resolution Human rights and access to safe drinking water and 
sanitation – A/HRC/RES/15/9.

27 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Sozialpakt) International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR) vom 16.  12. 1966. Resolution 
2200A (XXI) der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in 
Kraft getreten am 03. 01. 1976.

28 Resolution der UN-Vollversammlung vom 10. 12. 2008, 63/117.
29 Vgl. dazu Drost „Nachhaltige Rechtssetzung“ in Prof. Dr. Ing. 

Martin Grambow (Hrsg.) „Nachhaltige Wasserbewirtschaftung 
Konzept und Umsetzung eines vernünftigen Umgangs mit dem 
Gemeingut Wasser“ S. 401, Springer Vieweg 2013.
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IV. Zweckvorgabe für das Wasserhaushaltsgesetz

1.   Kein privates Eigentum am Wasser, 
Garantenstellung des Staates

Wasser ist eine öffentliche Sache und damit ausschließ-
lich dem Staat als Garanten für seine Nutzung und sei-
nen Schutz zugeordnet; aus seiner Garantenstellung he-
raus hat der Staat die Aufgabe, Wasser als Ressource zu 
bewirtschaften; dabei hat er die Grundsätze der Nach-
haltigkeit zu beachten, um seiner Verpflichtung zur Ge-
nerationengerechtigkeit Rechnung tragen zu können.

2.   Nur befristete Nutzung von Wasser-
ressourcen durch Dritte

Als öffentliche Sache und Allgemeingut kann die Nut-
zung von Gewässern Dritten überlassen werden (einge-
hegtes Allgemeingut). Die Überlassung kann nur befris-
tet zugelassen werden, da sich sonst der Staat seiner 
Garantenstellung begibt; sie muss mit einem Vorbehalt 
des Widerrufs ausgestattet sein, um Missbräuche zu 
verhindern; eingeräumte Nutzungen können nur mit 
Zustimmung des Staates auf Dritte als Rechtsnachfolger 
übertragen werden.

3.   Stringente staatliche Kontrolle von Wasser-
nutzungen

Wassernutzungen dürfen nur zu einem bestimmten 
Zweck zugelassen werden; ihre Ausübung muss den 
Standards für die Erhaltung eines guten Gewässerzu-
stands und in guter Qualität und Quantität gerecht wer-
den; deren Einhaltung und die Zweckbindung ist staat-
licher Kontrolle unterworfen; Verstöße gegen die 
Zweckbindung und gegen Auflagen für die Ausübung 
der Nutzung führen zum Widerruf der eingeräumten 
Nutzungsmöglichkeit.

4.   Ausreichender Schutz vor Wassergefahren, 
Vorsorge vor Wassermangel

Die aus der Garantenstellung des Staates abgeleitete 
staatliche Bewirtschaftung der Gewässer muss nicht 
nur die Nutzungsmöglichkeiten der Gewässer berück-
sichtigen, sondern auch Vorsorge gegen die vom Wasser 
ausgehenden Gefahren und für Wassermangelzeiten 
treffen.

5.   Staatliche Verpflichtung zur Gewässerkunde

Nur was man kennt, das schützt man; zur Ausübung 
eines Bewirtschaftungsermessens ist zwingende Vor-
aussetzung die Kenntnis wasserwirtschaftlicher Ver-
hältnisse, ihrer Dynamik und der durch menschliche 
Einflüsse hervorgerufenen Veränderungen; diese Kennt-
nisse gilt es, durch staatliche organisatorische Vorgaben 
sicherzustellen.

6.   Vorhalten einer unabhängigen Instanz zur 
Verwaltung der Wasserressource

Die Mindestanforderungen an die gesetzliche Regelung 
setzen immer deren tatsächliche Umsetzung voraus. 
Hierfür muss eine weisungs- und wirtschaftlich unab-
hängige Instanz zur Verfügung stehen, die in der Lage 
ist, Zielkonflikte zu lösen und Konflikten generell vor-
zubeugen. Bei Zulassung von Einwirkungen auf die Ge-
wässer muss diese Instanz in der Lage sein, die notwen-
dige Partizipation zu gewährleisten. Da bei der Verwal-
tung von Wasserressourcen örtlich und überörtliche 
Belange zu berücksichtigen sind, sollte die Organisa-
tion dieser Instanz beiden Ansatzpunkten Rechnung 
tragen und organisatorisch bereits den notwendigen 
Ausgleich sich daraus ergebender unterschiedlicher In-
teressen gewährleisten.

Die sich aus der Garantenstellung des Staates für das 
Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwasser und Sa-
nitärversorgung ergebenden Regelungszwecke sind in 
Deutschland im Wasserhaushaltsgesetz und in den Lan-
deswassergesetzen zusammengefasst umgesetzt.

IV.   Zweckvorgabe für das Wasserhaushalts-
gesetz

Nach § 1 WHG ist es Zweck des Wasserhaushaltsgeset-
zes und damit des Wasserrechts, durch eine nachhalti-
ge Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als 
nutzbares Gut zu schützen. Mit § 1 WHG soll der Nut-
zungsbezogene und ökologische Schutzzweck des Was-
serhaushaltsgesetzes bestimmt und als Leitlinie für die 
Zweckerfüllung die nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung vorgegeben werden30. Der Grundsatz der nachhal-
tigen Entwicklung wird damit auch als Leitlinie in das 
Wasserhaushaltsgesetz eingebracht. Der Vorgabe in 
Art. 1 Buchst. b WRRL, die Förderung einer nachhalti-
gen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristi-
gen Schutzes der vorhandenen Ressourcen, wird damit 
Rechnung getragen. Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ ist 
dabei allgemein unter einem übergeordneten, integrati-
ven Ansatz zu verstehen. Er umfasst nicht nur die Be-
lange der Umwelt, sondern in gleicher Weise wirt-
schaftliche und soziale Belange. Unter Bezugnahme auf 
Art.  1 Buchst.  b WRRL wird aus dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung für die Bewirtschaftung der 
Gewässer und damit den Zweck des Wasserrechts die 
Förderung der nachhaltigen Wassernutzung auf der 
Grundlage eines langfristigen Schutzes der vorhande-
nen Ressourcen abzuleiten sein. Mit dem Schutz der 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 

30 Vgl. Begründung zum Entwurf der Bundesregierung für das neue 
WHG in BR-Drs. 280/09 S. 149.


